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in Sachen

A.

Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Flrsprecher X.

gegen

Staatsanwaltschaft Il des Kantons Ziirich,
vertreten durch Leitenden Staatsanwalt lic. iur. C. Meier,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend
mehrfaches Verbrechen gegen das Betaubungsmittelgesetz etc.
und Widerruf

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 4. Abteilung, vom
26. Januar 2012 (DG110289)



Anklage:
(Urk. 11)

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft [I des Kantons Zurich vom
22. September 2011 ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 53 S. 41ff.)

Es wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte ist schuldig

- der mehrfachen Verbrechen gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 und 5i. V. m.
Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG;

- der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217
StGB betreffend den Zeitraum von Dezember 2009 bis September
2010.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 27 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis

und mit heute 231 Tage durch Haft erstanden sind.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 17 Monaten aufge-
schoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (10 Monate,
abzuglich 231 Tage, die durch Untersuchungshaft erstanden sind) wird die

Freiheitsstrafe vollzogen.

4. Der bedingte Vollzug bezuglich der mit Strafbescheid des Untersuchungs-
richteramtes St. Gallen vom 6. Juni 2007 ausgefallten Geldstrafe von
60 Tagessatzen wird nicht widerrufen. Die Probezeit wird um 1 % Jahre ab

heute verlangert.



5.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'000.— ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 12'240.— Kosten der Kantonspolizei

Fr. 3'000.—  Gebuhr Anklagebehorde

Fr. Kanzleikosten

Fr. 7'230.—  Auslagen Untersuchung

Fr. 1'842.70 amtliche Verteidigung Untersuchung (RA lic.iur. Y. )
Fr. amtliche Verteidigung (ausstehen)

Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten

auferlegt; sie werden ihm aber erlassen.

Die Kosten der frGheren amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichts-
kasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135
Abs. 4 StPO.

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 72)

Das angefochtene Urteil sei in den Ziffern 1-7 aufzuheben.
Der Appellant sei von Schuld und Strafe freizusprechen.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolge.



Eventualiter (im Falle von Schuldsprichen wegen Widerhandlungen gegen das

Betaubungsmittelgesetz):

4.

In Aufhebung von Dispositiv Ziffer 1 des angefochtenen Urteils sei der
Appellant schuldig zu sprechen des mehrfachen Verbrechens im Sinne von
Art. 19 Ziff. 1 lit. c und d i.V. mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a (Anklageziffer 1.3.), teil-
weise i.V. mit lit. g BetmG (Anklageziffer 1.2.1) sowie des mehrfachen Ver-
gehens im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 lit. c und d (Anklageziffer I.1.; 1.2.2. und
1.4.), teilweise i.V. mit lit. g BetmG (Anklageziffer 1.5.).

Vom Vorwurf der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten sei er freizu-

sprechen.

In Aufhebung von Dispositiv Ziffer 2 des angefochtenen Urteils sei der
Appellant zu bestrafen mit 18 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 300 Tage

durch Haft erstanden sind.

In Aufhebung von Dispositiv Ziffer 3 des angefochtenen Urteils sei dem
Appellanten der bedingte Strafvollzug bei einer Probezeit von 3 Jahren zu

gewahren.

Unter Kostenfolge.

Der Staatsanwaltschaft:
(schriftlich; Urk. 62)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils

Der Privatklagerschaft Politische Gemeinde B.
(schriftlich; Urk. 60)

Keine Antrage.



Erwagungen:

l. Prozessuales

1. Die Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft)
fuhrte gegen den Beschuldigten eine Strafuntersuchung wegen Widerhandlung
gegen das Betaubungsmittelgesetz und Vernachlassigung von Unterhalts-
pflichten. Mit Datum vom 22. September 2011 erhob die Staatsanwaltschaft
Anklage an das Bezirksgericht Zurich (Urk. 11). Das Bezirksgericht Zurich, 4.
Abteilung (nachfolgend: Vorinstanz), verurteilte den Beschuldigten mit Urteil vom
26. Januar 2012 wegen mehrfachen Verbrechens gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 und
5i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG und Vernachlassigung von Unterhaltspflichten
im Sinne von Art. 217 StGB zu 27 Monaten Freiheitsstrafe. Der Vollzug der Frei-
heitsstrafe wurde im Umfang von 17 Monaten aufgeschoben und die Probezeit
auf drei Jahre festgesetzt. Im Ubrigen wurde der Vollzug der Freiheitsstrafe ange-
ordnet. Weiter verzichtete die Vorinstanz auf den Widerruf des bedingten Vollzugs
der mit Strafbescheid des Untersuchungsrichteramtes St. Gallen vom 6. Juni
2007 ausgefallten Geldstrafe von 60 Tagessatzen und verlangerte die Probezeit
um 1 % Jahre (Urk. 53 S. 41).

2. Gegen den genannten vorinstanzlichen Entscheid erhob der Beschuldigte am
6. Februar 2012 innert Frist Berufung (Urk. 31). Mit Prasidialverfigung vom
25. April 2012 bestellte die Vorinstanz dem Beschuldigten auf dessen Antrag hin
neu Fursprecher X.__ als amtlicher Verteidiger (Urk. 48). Das begrindete vo-
rinstanzliche Urteil ging beim Verteidiger am 13. Juni 2012 ein (Urk. 51/4). Am 3.
Juli 2012 reichte der Verteidiger beim Obergericht fristgerecht die schriftliche Be-
rufungserklarung ein, mit welcher er die Berufungsantrage nannte und den Be-
weisantrag stellte, die Akten der Strafuntersuchung in Sachen Staatsanwaltschaft

Il gegen C. beizuziehen (Urk. 54).

3. Mit Prasidialverfugung vom 23. Juli 2012 wurde den Parteien die Berufungs-
erklarung zugestellt sowie Frist angesetzt um Anschlussberufung zu erklaren,

begrindet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen sowie zum Beweis-



antrag des Beschuldigten Stellung zu nehmen (Urk. 58). Die Politische Gemeinde
B._  (Privatklagerin) teilte am 27. Juli 2012 mit, keine weiteren Antrage zu
stellen und beantragte die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 60). Mit
Eingabe vom 8. August 2012 teilte die Staatsanwaltschaft Verzicht auf
Anschlussberufung mit und beantragte die Bestatigung des vorinstanzlichen
Urteils (Urk. 62).

4. Mit Prasidialverfugung vom 13. August 2012 wurde der Beizug der Akten in
Sachen Staatsanwaltschaft gegen C._ angeordnet (Urk. 63; Urk. 67). In der
Folge konnte der Verteidiger des Beschuldigten am 26. September 2012 Einsicht
in die beigezogenen Akten nehmen.

5. Am 4. Oktober 2012 fand die Berufungsverhandlung statt (Prot. Il S. 4).

Il. Berufungsumfang

Der Beschuldigte verlangt die Aufhebung der Dispositiv Ziffern 1 bis 4. Die
Kostenfestsetzung (Dispositiv Ziffer 5) wurde nicht angefochten. Mangels
Beschwer des Beschuldigten hat auch Dispositiv Ziffer 6 als nicht angefochten zu
gelten. Somit ist die Rechtskraft der Dispositiv Ziffern 5 und 6 des vorinstanzli-
chen Urteils festzustellen. Die restlichen Punkte des vorinstanzlichen Urteils sind

zu Uberprufen.

M. Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung
A. Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz (Anklageziffer I.)

1. Der Anklagesachverhalt wird vom Beschuldigten bestritten. Der Verteidiger
fuhrte vor Vorinstanz aus, ob die Aussagen des Beschuldigten in sich stimmig
seien und ob der Beschuldigte moglicherweise etwas mit Drogenhandel zu tun
habe, sei nicht die zentrale Frage des vorliegenden Strafverfahrens. Sondern die

einzig relevante Frage sei, ob sich der eingeklagte Sachverhalt mit den vorliegen-



den Beweismitteln erstellen lasse oder nicht. Dabei sei zu berucksichtigen, dass

nicht der Beschuldigte seine Unschuld beweisen musse (Urk. 24 S. 3f.).
Vorab sind daher die allgemeinen Grundsatze der Beweiswulrdigung festzuhalten:

Die bestrittenen Sachverhalte sind aufgrund der Untersuchungsakten und der vor
Gericht vorgebrachten Argumente nach den allgemein gultigen Beweisregeln zu
erstellen. Gemass der aus Art. 8 und 32 Abs. 1 BV fliessenden und in Art. 6 Ziff. 2
EMRK verankerten Maxime "in dubio pro reo" ist bis zum gesetzlichen Nachweis
seiner Schuld zu vermuten, dass der wegen einer strafbaren Handlung Angeklag-
te unschuldig ist (Urteile des Bundesgerichts 1P.587/2003 vom 29. Januar 2004,
E. 7.2. und 1P.437/2004 vom 1. Dezember 2004, E. 4.2. f.; Pra 2002 S. 4 f. Nr. 2
und S. 957 f. Nr. 180; BGE 127 1 40, 120 la 31 E. 2b). Als Beweiswurdigungsregel
besagt die Maxime, dass sich der Strafrichter nicht von der Existenz eines flr den
Beschuldigten unglinstigen Sachverhaltes Uberzeugt erklaren darf, wenn bei
objektiver Betrachtung Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so verwirklicht
hat. Die Uberzeugung des Richters muss auf einem verstandesgemass einleuch-
tenden Schluss beruhen und flr den unbefangenen Beobachter nachvollziehbar
sein (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. A., Basel
2005, Rz 11 ff. zu § 54). Dabei beruht die nétige richterliche Uberzeugung nicht
auf ausseren, sondern alleine auf der inneren Autoritat eines Beweismittels,
bestehend in dessen zwingend-Uberzeugender Kraft (Schmid, Strafprozessrecht,
4. Aufl., Zirich 2004, Rz 291; drs. Handbuch des schweizerischen Strafprozess-
rechts, Zurich/St.Gallen 2009, Rz 229).

Die Beweiswurdigungsregel ist verletzt, wenn der Strafrichter an der Schuld des
Beschuldigten hatte zweifeln missen (BGE 127 | 41, 124 IV 87 E. 2a). Wenn
erhebliche oder nicht zu unterdriickende Zweifel bestehen, ob sich der Sachver-
halt so abgespielt hat, wie er eingeklagt ist, so ist der Beschuldigte nach dem
Grundsatz "in dubio pro reo" freizusprechen (statt vieler: Corboz, "in dubio pro
reo", in ZBJV 1993 S. 419 f.). Soweit ein direkter Beweis nicht moglich ist, ist der
Nachweis der Tat mit Indizien zu fUhren, wobei die Gesamtheit der einzelnen

Indizien, deren "Mosaik" (Arzt, In dubio contra, in Zeitschrift fir Strafrecht 115,



S. 197) zu wurdigen ist (vgl. dazu auch Pra 2004 Nr. 51 S. 257 Ziff. 1.4; Pra 2002
Nr. 180 S. 962 f. Ziff. 3.4.).

Ein Schuldspruch darf demnach nur dann erfolgen, wenn die Schuld des
Beschuldigten mit hinreichender Sicherheit erwiesen ist, das heisst Beweise dafur
vorliegen, dass der Beschuldigte mit seinem Verhalten objektiv und subjektiv den
ihm zur Last gelegten Straftatbestand verwirklicht hat. Dabei kann nicht verlangt
werden, dass die Tatschuld gleichsam mathematisch sicher und unter allen
Aspekten unwiderlegbar feststehe (vgl. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4. A.,
Zurich 2004, Rz 288, S. 96). Es muss gentigen, wenn vernunftige Zweifel an der
Schuld des Beschuldigten ausgeschlossen werden konnen. Aufgabe des Richters
ist es, seinem Gewissen verpflichtet, in objektiver Wirdigung des gesamten
Beweisergebnisses, zu prifen, ob er von einem bestimmten Sachverhalt Gber-
zeugt ist und an sich mdégliche Zweifel an dessen Richtigkeit zu Uberwinden
vermag (§ 284 StPO; ZR 72 Nr. 80; Guldener, Beweiswulrdigung und Beweislast,
S. 7; Pra 2004 Nr. 51 S. 257 Ziff. 1.4.; BGE 124 IV 88, 120 la 31 E. 2c). Es liegt in
der Natur der Sache, dass mit menschlichen Erkenntnismitteln keine absolute
Sicherheit in der Beweisflihrung erreicht werden kann; daher muss es genugen,
dass das Beweisergebnis Uber jeden vernunftigen Zweifel erhaben ist (vgl. Kassa-
tionsgerichtsentscheid vom 26. Juni 2003 Nr. 2002/387S E. 2.2.1 samt
Hinweisen). Bloss abstrakte oder theoretische Zweifel dirfen dabei nicht mass-
gebend sein, weil solche immer moglich sind (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Auflage, Basel/Genf/Minchen 2005, Rz 12
zu § 54, und Urteile des Bundesgerichtes 6B_297/2007 vom 4. September 2007
E. 3.4. und 1P.587/2003 vom 29. Januar 2004, E. 7.2.). Es genugt also, wenn
vernunftige Zweifel an der Schuld ausgeschlossen werden kénnen, hingegen darf
ein Schuldspruch nie auf blosser Wahrscheinlichkeit beruhen. Lasst sich ein
Sachverhalt nicht mit letzter Gewissheit feststellen, was schon im Wesen mensch-
lichen Erkenntnisvermdgens liegt, so hindert dies den Richter nicht, subjektiv mit

Gewissheit davon Uberzeugt zu sein.

Dabei kdonnen auch indirekte, mittelbare Beweise, sogenannte Anzeichen oder

Indizien, einen fur die Beweisfuhrung bedeutsamen Schluss erlauben. Indizien



sind Tatsachen, die einen Schluss auf eine andere, unmittelbar erhebliche
Tatsache zulassen. Beim Indizienbeweis wird mithin vermutet, dass eine nicht
bewiesene Tatsache gegeben ist, weil sich diese Schlussfolgerung aus be-
wiesenen Tatsachen (Indizien) nach der Lebenserfahrung aufdrangt. Der Indizien-
beweis ist dem direkten Beweis gleichwertig (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O.,
§ 59 Rz. 14). Da ein Indiz immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf
die Taterschaft oder die Tat hinweist, Iasst es, einzeln betrachtet, die Mdglichkeit
des Andersseins offen, enthalt daher auch den Zweifel (Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, ZStrR 108/1991, S. 309, derselbe, Die Beweis-
fuhrung in Strafsachen, insbesondere der Indizienbeweis, Zurich 1974/75, S. 49).
Es ist jedoch zulassig, aus der Gesamtheit der verschiedenen Indizien, welche je
fur sich allein betrachtet nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf eine
bestimmte Tatsache oder Taterschaft hindeuten und insofern Zweifel offen
lassen, auf den vollen rechtsgenigenden Beweis von Tat oder Tater zu
schliessen (Hauser/ Schweri/Hartmann, a.a.0., § 59 Rz. 15 und Urteil des
Bundesgerichtes 6B_297/2007 vom 4. September 2007 E. 3.4.).

Stitzt sich die Beweisflihrung auf die Aussagen von Beteiligten, so sind diese frei
zu wurdigen. Es ist anhand samtlicher Umstande, die sich aus den Akten und den
Verhandlungen ergeben, zu untersuchen, welche Sachdarstellung uberzeugend
ist, wobei es vorwiegend auf den inneren Gehalt der Aussagen ankommt, ver-
bunden mit der Art und Weise, wie die Angaben erfolgen. Bei der Wirdigung von
Aussagen darf nicht einfach auf die Personlichkeit oder allgemeine Glaubwurdig-
keit von Aussagenden abgestellt werden. Massgebend ist vielmehr die Glaub-
haftigkeit der konkreten, im Prozess relevanten Aussagen. Gemass BGE 129 | 49
E.5 hat sich bei der Abklarung des Wahrheitsgehalts von Aussagen die Aus-
sageanalyse weitgehend durchgesetzt. Nach dem empirischen Ausgangspunkt
der Aussageanalyse erfordern wahre und falsche Schilderungen unterschiedliche
geistige Leistungen. Uberprift wird dabei in erster Linie die Hypothese, ob die
aussagende Person unter Berlcksichtigung der Umstande, der intellektuellen
Leistungsfahigkeit und der Motivlage eine solche Aussage auch ohne realen
Erlebnishintergrund machen konnte. Methodisch wird die Prufung in der Weise

vorgenommen, dass das im Rahmen eines hypothesengeleiteten Vorgehens



durch Inhaltsanalyse (aussageimmanente Qualitatsmerkmale, so genannte Real-
kennzeichen) und Bewertung der Entstehungsgeschichte der Aussage sowie des
Aussageverhaltens insgesamt gewonnene Ergebnis auf Fehlerquellen Uberpruft
und die persdnliche Kompetenz der aussagenden Person analysiert werden. Bei
der Glaubhaftigkeitsbegutachtung ist immer davon auszugehen, dass die Aus-
sage auch nicht realitatsbegrindet sein kann. Ergibt die Prufung, dass diese
Unwahrhypothese (Nullhypothese) mit den erhobenen Fakten nicht mehr in Uber-
einstimmung stehen kann, so wird sie verworfen. Es gilt dann die Alternativ-
hypothese, dass die Aussage wahr sei. Erforderlich ist daflir besonders auch die
Analyse der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Aussage (vgl. dazu

die im erwahnten BGE angegebene Literatur).

Angesichts der Unschuldsvermutung besteht Beweisbedurftigkeit, das heisst der
verfolgende Staat hat dem Beschuldigten alle objektiven und subjektiven Tat-
bestandselemente nachzuweisen (vgl. dazu Schmid, a.a.0., S. 198, N 599) und
nicht der Angeklagte hat seine Unschuld zu beweisen (BGE 127 | 40 und Urteile
des Bundesgerichtes 1P.587/2003 vom 29. Januar 2004, E. 7.2. und 1P.437/2004
vom 1. Dezember 2004, E. 4.3.; 6S.154/2004 vom 30. November 2005 E. 4).

6. Die Vorinstanz hielt korrekt fest, dass als Beweismittel die Aussagen des
Beschuldigten und die Aufzeichnungen der Telefonuberwachungen vorliegen
(Urk. 53 S. 7). Weiter liegen, nachdem dem Beweiserganzungsantrag der
Verteidigung stattgegeben wurde (vgl. Ziff. 1.4. hiervor), die Aussagen von
C.___ im Strafverfahren gegen ihn vor (Urk. 67). Die Strafakten in Sachen
Staatsanwaltschaft || des Kantons Zurich gegen C.__ lagen den Parteien vor

der Berufungsverhandlung zur Einsicht vor (Urk. 68 und 69).

Die Vorinstanz fasste die relevanten Telefongesprache ausfuhrlich und korrekt
zusammen (Urk. 53 S. 7-14). Auf diese Zusammenstellung ist vorweg zu ver-
weisen (Art. 82 Abs. 4 StPO). Zu prazisieren ist, dass es sich auf den Seiten 13
und 14 um Gesprache vom 19. Marz 2009, nicht 2012 handelt (Urk. 53 S. 13).
Weiter fasste die Vorinstanz die Aussagen des Beschuldigen korrekt zusammen.
Auch darauf ist zu verweisen (Urk. 53 S. 14-18; Art. 82 Abs. 4 StPO).



1.1. Wie bereits die Vorinstanz ausflihrte, anerkannte der Beschuldigte stets, der
Sprechende der ihm unter dem Pseudonym "..." zugeordneten Gesprache der
Uberwachten Rufnummer zu sein. Davon ist daher vorweg auszugehen. Weiter
wirft ihm die Anklagebehorde vor, der Verfasser der mit der Uberwachten Ruf-
nummer gesandten SMS zu sein. Dieser Vorhalt wurde dem Beschuldigten bei
der zweiten delegierten Einvernahme gemacht, worauf er dies bestritt. Wie die
Vorinstanz korrekt ausfuhrte, fallt dazu beim Aussageverhalten des Beschuldigten
auf, dass er anfangs antwortete, sich nicht zu erinnern und erst bei der siebten
Frage zu den fraglichen SMS erklarte, keine SMS schreiben zu kénnen (Urk. 6/4
S. 5f.). Anlasslich der Hauptverhandlung vor Vorinstanz gab er gar an, nicht ein-
mal seinen Namen schreiben zu kénnen und Analphabet zu sein (Urk. 21 S. 4).
Auf diesen Standpunkt stellte er sich auch heute (Urk. 71 S. 3), mit der Ein-
schrankung, dass der Beschuldigte einrdumte, in der Schweiz gelernt zu haben,
den eigenen Namen zu schreiben. Aktenkundig - und vom Beschuldigten nicht
bestritten - ist, dass die Ehefrau dem Beschuldigten am 6. Dezember 2008 eine
SMS auf ... [Sprache] schrieb. Dass die Ehefrau des Beschuldigten, welche im
damaligen Zeitpunkt den Beschuldigten bereits einige Jahre kannte (vgl. Urk. 9/3
S. 2), diesem eine SMS schreiben sollte, obwohl dieser gar nicht lesen kann, ist
nicht nachvollziehbar und unglaubhaft. Hatte der Beschuldigte im damaligen Zeit-
punkt gar nicht lesen kdnnen, ware zu erwarten gewesen, dass die Ehefrau dies
wusste und sie hatte ihm dann wohl kaum eine SMS geschickt. Weiter hatte der
Beschuldigte eigenen Aussagen zu Folge eine eigene Firma. Und eine Firma zu
fuhren, ohne lesen und schreiben zu kdnnen, ist kaum nachvollziehbar und auch
die Aussage, er habe einen Buchhalter gehabt und seine Frau habe geholfen,
Uberzeugt nicht. Dazu kommt, dass es sich bei den inkriminierten SMS haupt-
sachlich um solche mit Zahlen als Inhalt oder ganz kurze, einfache Satze handelt
(vgl. Aufstellung SMS Verkehr in Urk. 53 S. 8 und 9). Diese kbnnen auch von
einer Person mit sehr schlechter Schulbildung verfasst und gelesen werden. Der
Beschuldigte konnte auch nicht erklaren, wer sonst die SMS mit seiner Mobil-
telfonnummer, welche er aktenkundig selber rege fir Gesprache nutzte,

geschrieben haben soll. Insgesamt bestehen damit keine unuberwindbaren



Zweifel, dass die inkriminierten SMS ebenfalls - nebst dem anerkannten Telefon-

gesprachen - vom Beschuldigten stammen.

1.2. Weiter ist zu prufen, ob es bei den aufgezeichneten Gesprachen, wie von der
Staatsanwaltschaft behauptet, um Heroin ging. Wie die Vorinstanz korrekt aus-
fuhrte, ist das Aussageverhalten des Beschuldigten widersprtchlich. Nachdem er
bei der ersten delegierten Einvernahme teilweise einlassliche Aussagen machte,
stritt er bei den nachsten beiden Einvernahmen alles ab bzw. erklarte, sich nicht
zu erinnern oder machte gar keine Aussagen. An der heutigen Berufungsverhand-
lung flhrte er aus, es sei um Geld gegangen (Urk. 71 S. 13ff.) oder sagte, er

konne im Moment nicht sagen, um was es gegangen sei (Urk. 71 S. 17).

Zu den Aussagen des Beschuldigten anlasslich der Einvernahme vom 21. Juni
2011 (Urk. 6/3) ist vorweg zwecks Vermeidung von Wiederholungen auf die
detaillierte Zusammenstellung der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 53 S. 14-17,
Ziff. 3.2.2.1.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Zusammengefasst sagte der Beschuldigte auf
Vorhalt von verschiedenen Gesprachen unmissverstandlich aus, es sei um Heroin
gegangen. Bezeichnend dazu sind die Antworten des Beschuldigten auf die
Fragen 51 bis 59 der genannten Einvernahme (S. 9 ff.). Er sagte aus, er habe auf
Befehl eines anderen unbekannten Mannes gehandelt. Er kenne diesen nicht.
Irgendjemand habe diesem seine Nummer gegeben. C.__ habe das alles mit
diesem unbekannten Mann gemacht. Er selber habe "es" [die Frage bezog sich
auf Heroin und Streckmittel] nur einmal in der Hand gehabt. Implizit macht der
Beschuldigte geltend, er habe die Information dieses unbekannten Mannes an
C.__ weitergegeben. Auf die Frage zum Telefongesprach vom 06.09.2008,
15:20 Uhr, ob es richtig sei, dass hier von Heroin die Rede sei, sagte der
Beschuldigte unmissverstandlich aus: "Ich werde nicht ligen. Dieser Mann wollte
davon, ja." (Urk. 6/3 S. 12 oben). Einige Fragen spater zum gleichen Telefon-
gesprach gab der Beschuldigte auf Vorhalt, dass mit "halben Espresso" Heroin
gemeint sei, zu Protokoll, "Muss das denn unbedingt Heroin sein? Es gibt alles auf der
Welt." "Auch nicht jedes Gesprach heisst, dass ich zu ihm gegangen bin und von ihm
Heroin gekauft habe." (Urk. 6/3 S. 14). Dass aber mit der Bezeichnung "halber

Espresso" oder "doppelter halber Espresso" etc. einmal wirklich das Kaffee-



getrank gemeint sein soll und ein anderes Mal Heroin, ist unglaubhaft. Auch
wurden diese Ausdricke vom Beschuldigten regelmassig verwendet. Dazu, dass
es sich dabei nicht um das Kaffeegetrank handelte, fihrte die Vorinstanz weiter
schllssig aus, dass es kaum Sinn mache, einen halben Espresso, eine derart
geringe Menge, zu trinken. Auch ist nicht nachvollziehbar, weshalb Uber ein
Getrank, uber eine so banale Sache wie Kaffee trinken, derart oft und intensiv
gesprochen werden sollte. Die Vorinstanz folgerte weiter richtig, dass es sich bei
den fraglichen Begriffen um Codes handeln muss, was auch von der Verteidigung
eingeraumt wurde (Urk. 24 S. 3). Zudem wird Heroin umgangssprachlich auch als
"Braunes" bezeichnet (im Gegensatz dazu Kokain als "Weisses"), was wiederum
zum Verwenden des Begriffes von Kaffee bzw. Espresso passt. Das Verwenden

von Codewdrtern ist schliesslich im Drogenhandel durchaus Ublich.

Die spateren pauschalen Bestreitungen des Beschuldigten, dass es bei den
Gesprachen um Heroin gegangen sei, Uberzeugen daher nicht, auch nicht die
heutige "Version", es sei um Geld gegangen. Ware es nur um Geld gegangen,
hatten der Beschuldigte und C._  nicht derart verklausuliert miteinander
sprechen mussen. Auch war der Beschuldigte bei der besagten Einvernahme, bei
welcher er zugab, dass es um Heroin ging, anwaltlich vertreten. Und auch nach
einer vom damaligen Verteidiger verlangten Unterbrechung gab er weiter zu, dass
es um Heroin gegangen sei (Urk. 6/3 S. 12ff.). Dazu, dass sich der Beschuldigte
falschlicherweise selber belasten sollte, liegen nicht die geringsten Hinweise vor.
Es bestehen daher insgesamt keine Zweifel, dass in den aufgezeichneten

Gesprachen des Beschuldigten und C. von Heroin die Rede war.

1.3. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, dass er bei C._
Heroin bestellt, gekauft und Ubernommen habe. Wie ausgeflhrt, machte der
Beschuldigte bei der Einvernahme am 21. Juni 2011 geltend, nur C.__ habe
mit dem Heroin zu tun gehabt, er selber aber nicht. Er habe nur auf Geheiss eines
Unbekannten dem C._ Sachen ausgerichtet. Dem Wortlaut der aufge-
zeichneten Gesprache sind jedoch keine Hinweise zu entnehmen, dass der
Beschuldigte auf Geheiss von einem Dritten gehandelt bzw. gesprochen hat. Der

Beschuldigte spricht jeweils davon, dass er etwas brauche und gibt somit



Bestellungen in eigenem Namen auf. Eine Drittperson, ausser Abnehmer, wird
nicht genannt. Im aufgezeichneten Gesprach vom 6. September 2008, 15.20 Uhr,
sagte der Beschuldigte gar: "Hor mal Bruder! Was ich will ... was kommt ... behalte ich
sowieso bei mir. Verstehst du? Ich muss es bei mir behalten und spater muss ich es
sowieso kleiner weiter geben." Dies zeigt deutlich, dass der Beschuldigte selbst der
Besteller war und das Heroin zusatzlich noch selber portionierte. Die Aussage des
Beschuldigten auf Vorhalt dazu, er habe da einen Fehler gemacht, er habe es
falsch gesagt, Uberzeugt nicht und erscheint als reine Schutzbehauptung. Etwas
spater in der genannten Unterhaltung sagt der Beschuldigte namlich nochmals, er
teile es, ein Halbes bleibe bei ihm und ein Halbes werde er ihm geben. Insgesamt
bestehen daher keine Zweifel, dass der Beschuldigte in den inkriminierten

Gesprachen fur sich selber sprach und handelte.

1.4. Weiter prifte die Vorinstanz vorweg, welche Menge der Umschreibung
"halber Espresso" zuzuordnen sei (Urk. 53 S. 22). Dazu ist festzuhalten, dass
dieser Ausdruck in den Aufzeichnungen betreffend die Anklagesachverhalte
Ziff. 1. und 2.2 bzw. der Ausdruck "doppelte Halbe" und "doppelter Espresso" be-
treffend Anklagesachverhalt 3. verwendet wurden. Die Vorinstanz zieht dazu zu
Recht die gassenulblichen Preise im inkriminierten Zeitraum heran (Urk. 53 S. 22).
Den Akten liegt weiter ein Bericht des ... [Zeitung] vom 25. November 2008 (Urk.
25) bei, welcher der Verteidiger vor Vorinstanz einreichte und worauf sich die Ver-
teidigung zur Bestimmung des im inkriminierten Zeitraums gassenublichen
Grammpreises stutzt (Urk. 24 S. 6). Den aufgezeichneten Telefongesprachen ist
zu entnehmen, dass der Beschuldigte und C.__ als Mengenangabe in der
Regel den Ausdruck "halber Espresso" und spater, ab 2009, auch die Ausdricke
"50 Franken" oder "50" verwendeten. Dem Gesprach vom 6. September 2008,
15.20 Uhr, ist zu entnehmen, dass ein "halber Espresso” bestellt wurde und dass
dafur dreitausend Franken verlangt wurden. Die Annahme der Vorinstanz eines
gassenublichen Preises von Fr. 30.-- bis Fr. 60.-- pro Gramm ist nicht zu
beanstanden, zumal sich auch der Verteidiger auf diesen Richtwert beruft
(Urk. 25, eingereicht vom Verteidiger vor Vorinstanz). Die von der Staatsanwalt-
schaft getroffene Annahme, es handle sich bei einem "halben Espresso" um

500 Gramm Heroin, Uberzeugt vor dem Hintergrund, dass in einem aufge-



zeichneten Gesprach daftr Fr. 3000.-- verlangt wurden, nicht. Ebenso uUberzeugt
dies im Vergleich mit den Anklagepunkten 2.1, 4., 5. und 6., in welchen eine
Bestellung oder Ubernahme im Bereich von 50 bis 100 Gramm angeklagt ist, also
wesentlich kleinere Mengen, nicht. Erfahrungsgemass handeln Drogendealer
nicht einmal im Bereich von 50 bis 100 Gramm und dann wiederum im
500 Gramm oder gar Kilobereich, sondern konzentrieren sich jeweils auf

dieselben Mengen.

In Ubereinstimmung mit der Vorinstanz ist daher beim Begriff "halber Espresso"

von rund 50 Gramm Heroingemisch auszugehen.

7. Anklagesachverhalte 1.1. bis 6.
1.5. Anklageziffer 1.1.

Es kann vollumfanglich auf die Ausfiihrungen der Vorinstanz verwiesen werden

(Urk. 53 S. 22f.). Als Menge wurde vom Beschuldigen ein "halber Espresso" bei

C. bestellt. Demgemass ist unter Verweis auf Ziff. 111.2.2. und [1.2.4. erstellt,
dass der Beschuldigte am 27. August 2012 bei C. 50 Gramm Heroin-
gemisch bestellte und dieses daraufhin in D. von C. ubernahm. Da-

fur, dass es zwischen den beiden auch tatséchlich zum Treffen und zur Ubergabe
kam, spricht, dass sich der Beschuldigte bei C.__ noch nach dem Weg und
dem genauen Treffpunkt informierte und C.__ daruber informierte, dass er in
20 Minuten am Treffpunkt sein werde. Darlber, dass es auch tatsachlich zum
Treffen und zur Heroinubergabe kam, bestehen daher entgegen der Verteidigung

keine Zweifel.

1.6. Anklageziffer 1.2.1.

Auch dazu ist vorweg auf die Ausfuhrungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 53
S. 23ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Die Vorinstanz wies zu Recht daraufhin, dass die
SMS-Kommunikation vom 6. September 2008 nicht isoliert betrachtet werden

konne, sondern im Kontext der restlichen Gesprache und SMS zwischen dem



Beschuldigten und C._ . Entsprechend greift auch das Argument der Vertei-
digung, man durfe in diese fragmentarische Kommunikation nichts hineininterpre-
tieren, nicht. Daflrr, dass, wie von der Verteidigung angefuhrt, damit 100 Mathias
und 150 Michael oder 100 Mathilda etc. gemeint sein kdnnte (Urk. 24 S. 5), liegen
keinerlei Anhaltspunkte vor und erscheint daher sehr gesucht. Kurz nach der
SMS-Kommunikation mit dem Inhalt "a: Aber 100mat.+ 150mich? b: Ok bruder
4700 ok" telefonierten der Beschuldigte und C._ miteinander. Aus diesem
nachfolgenden Gesprach um 13.59 Uhr ist eindeutig zu entnehmen, dass der
Beschuldigte nebst einem "halben Espresso", also Heroin, noch das andere
brauchte. Weiter sagte der Beschuldigte zu C.__ |, er werde Teile machen. Und
auf die Frage von C.___ |, ob der Beschuldigte mit ihm Kaffee trinken wolle,
antwortete der Beschuldigte ja, das andere auch, Misch, Misch. Die Betrachtung
dieser Kommunikation zwischen dem Beschuldigten und C._ Iasst keinen
anderen Schluss zu, als dass der Unbekannte beim Beschuldigten Heroin und
Streckmittel bestellte. Zum Einwand der Verteidigung, es sei unglaubhaft, dass
der Unbekannte, hatte er tatsachlich Heroin und Streckmittel bestellt, beim
Beschuldigten verschiedene Ausdricke gewahlt und eine derart unklare
Bestellung aufgegeben hatte, ist anzufligen, dass es in Drogenhandlerkreisen ab-
solut ublich ist, dass fur die Drogen bzw. deren Menge verschiedene Ausdricke
verwendet werden und die Beteiligten deswegen nachfragen oder die Bestellung
prazisieren mussen, beispielsweise mit anderen Ausdrucken. Dies insbesondere
auch dann, wenn die Abnehmer verschiedene Lieferanten haben und so nicht
immer der selbe Code "gilt". Dies ist auch vorliegend der Fall. Zuerst verwendete
der Unbekannte fur die Bestellung 100 Fr. und 15 Euro und prazisierte danach
100mat und 150mich.

Die Vorinstanz folgert schliesslich weiter richtig, dass der SMS-Kommunikation
weiter entnommen werden kénne, dass mit "100mat" und "150mich" 100 Gramm
Heroin und 150 Gramm Streckmittel gemeint sein misse und dafir ein Preis von
Fr. 4'700.-- verlangt werde. Dieses Verhaltnis von Preis und Menge passt auch
zum bereits erwahnten gassenublichen Preis von Fr. 30.-- bis 60.-- pro Gramm
Heroin. Dass die Preise zudem variieren und nicht bei jedem Deal der exakt

gleiche Preis verlangt wird, ist ebenfalls bekannt. Dazu kommt, dass der Rein-



heitsgehalt variieren kann und das Streckmittel ebenfalls einen gewissen, wenn

auch im Verglich zum Heroin geringen, Wert hat.

Der Anklagesachverhalt Ziff. 1.2.1. ist daher anklagegemass erstellt. Zu betonen
ist dabei in Ubereinstimmung mit dem Verteidiger, dass unter diesem Anklage-
punkt "nur" die Entgegennahme einer Bestellung und nicht auch eine Ubergabe

von Heroin und Streckmittel eingeklagt ist.

1.7. Anklageziffer 1.2.2.

Dazu, dass unter einem "halben Espresso" 50 Gramm Heroin gemeint ist, ist auf
die voranstehenden Ausflihrungen zu verweisen (vgl. Ziff. [.2.2. und 1.2.4.). Zum
Einwand der Verteidigung, der Beschuldigte habe sich beim inkriminierten
Gesprach in E._ befunden, weshalb nicht klar sei, dass der Deal in D._
statt gefunden habe (Urk. 24 S. 6f.): Richtig ist, dass der Antennenstandort, Uber
welche Antenne sich C._ beim in Frage stehenden Gesprach am
6. September 2008, 13.59 Uhr einloggte, sich in E.__ befindet. Dem genann-
ten Gesprach ist jedoch zu entnehmen, dass die beiden vereinbarten, sich dort
wo immer zu treffen ("S: Aber es ist besser dort, wo du immer hingekommen bist."
"S: Wenn du ein Auto findest, dann komm dorthin wie immer. Und dann schauen wir mal.
Rufe mich an, wenn du ... (unverst.) dann sprechen wir nochmals."). Den friheren

Gesprachen zwischen den beiden ist zu entnehmen, dass sie sich sonst Ubli-

cherweise in D. trafen (vgl. Gesprachsaufzeichnungen vom 27. August
2008). Daher ist erstellt, dass der Beschuldigte und C. vereinbarten, das
Heroin in D. Zu Ubergeben.

Daher ist erstellt, dass der Beschuldigte bei C. am 6. September 2008,
13.59 Uhr, 50 Gramm Heroin bestellte und dieses am nachsten Tag in D.

von C. ubernahm.

Zu prazisieren ist, dass die in Anklageziffer 1.2.2. von C. Ubernommenen

50 Gramm Heroin Teil der vom Unbekannten beim Beschuldigten am 6. Septem-
ber 2008 bestellten 100 Gramm Heroin ist (vgl. dazu nachstehend zur rechtlichen
Wirdigung Ziff. 3.9.).



1.8. Anklageziffer 1.3.

Dazu kann vollumfanglich auf die Ausfihrungen der Vorinstanz verwiesen werden
(Urk. 53 S. 25; Art. 82 Abs. 4 StPO). Dass mit einem "halben Espresso” 50
Gramm Heroin gemeint sind, wurde bereits ausgefuhrt. Ein (ganzer) Espresso ist
demgemass 100 Gramm Heroin. Da der Beschuldigte und C.  jeweils als
Mengeneinheit "halber Espresso" bzw. 50 Gramm verwendeten, ist davon auszu-
gehen, dass mit "doppelte Halbe" und auch "doppelte Espresso" 100 Gramm
gemeint waren. Da der Beschuldigte auch noch das "andere" und "Mischler"
bestellte, ist weiter erstellt, dass der Beschuldigte nebst 100 Gramm Heroin auch
Streckmittel bestellte. Wie die Vorinstanz ausfuhrte, weist der anschliessende
Gesprachsverlauf klar daraufhin, dass die beiden sich suchten, um sich zu treffen
und die spatere Frage, ob es gut sei, zeigt, dass das Treffen mit der Ubergabe

des Heroins und Streckmittels auch tatsachlich stattgefunden hat.

Der Sachverhalt ist daher anklagegemass erstellt mit der Ausnahme, dass

100 Gramm Heroin, und nicht ein Kilogramm, bestellt und Ubergeben wurde.

1.9. Anklageziffer 1.4.

Die Staatsanwaltschaft und die Vorinstanz schliessen aus der Formulierung
"60 gegeben dir 60", dass der Beschuldigte Uber einen Unbekannten bei C.__
60 Gramm Heroin gekauft habe. Eindeutig ist, dass der Beschuldigte und
C.___ im darauffolgenden Gesprach um 20.51 Uhr Uber die Qualitat der Uber-
gebenen Sache diskutierten, was wiederum belegt, dass der Stoff tatsachlich
ubergeben wurde. Dass es sich dabei um Heroin handelt, ist aufgrund der Gbrigen
Gesprache betreffend Heroinkauf und dass im Gesprach um 20.51 Uhr die Rede
davon ist, dass die anderen wo anders kaufen wollen und dass er es nicht gratis
abgeben solle, erstellt. Zu klaren ist nun jedoch weiter, ob die "60" fir die Menge
Heroin oder fir den Kaufpreis stehen. Wirde es sich um den Preis, also
60 Franken handeln, ware dies der Kaufpreis fur rund ein Gramm Heroin. Den
anderen Gesprachen ist jedoch zu entnehmen, dass es immer um die Ubergabe
von mindestens 50 Gramm ging. Nie war die Rede von derartigen Kleinstmengen.

Dass "60 gegeben dir 60" (dies wird von C. geantwortet) dafur stehen soll,



dass C._ dem Unbekannten 60 Franken gegeben haben soll und dem
Beschuldigten auch 60 Franken geben werden sollen, macht vor dem Hinter-
grund, dass C.__ eindeutig als Verkaufer und nicht Kaufer oder Abnehmer
fungierte, keinen Sinn. Einzig nachvollziehbare Erklarung ist daher, dass der
Beschuldigte Uber eine Drittperson bei C._ 60 Gramm Heroin bestellte und
das Heroin von diesem Unbekannten Uberbracht erhielt. Nebst der Erklarung der
Vorinstanz, welche auf ein sprachliches Versehen schliesst, kann "60 gegeben dir
60" bedeuten, dass C._  dem Unbekannten 60 Gramm fur diesen selber
Ubergab und weitere 60 Gramm fir den Beschuldigten. Somit ist - entgegen der
Verteidigung - auch die Verwendung der Vergangenheitsform erklarbar. Jeden-
falls bestehen keine Zweifel, dass der Beschuldigte bei C.__ Uber einen Un-

bekannten 60 Gramm Heroin kaufte und auch tatsachlich Gbernahm.

Der Anklagesachverhalt ist demgemass anklagegemass erstellt.

1.10. Anklageziffer 1.5.

In Ubereinstimmung mit der Vorinstanz ist der Sachverhalt anklagegemaéss erstellt
(Urk. 53 S. 26f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Auch in Bezug auf diesen Vorfall sind
die friheren Telefongesprache und bereits erstellten Heroinlbergaben bei der
Analyse des Gespraches mitzuberucksichtigen. Wie bereits zur Anklageziffer |.4.
ausgefuhrt, handelten C.___ und der Beschuldigte nicht Kleinstmengen im Ein-
grammbereich. Waren die genannten "50 Franken" tatsachlich der Kaufpreis,
wlrde dies einer Menge von rund einem Gramm entsprechen, was eben nicht
den zuvor erfolgten Geschaften entspricht. Der Ausdruck "50 Franken" ist daher
vorliegend mit 50 Gramm Heroin gleichzusetzen. In Ubereinstimmung mit der
Vorinstanz ist der Sachverhalt daher anklagegemass erstellt. Zu betonen ist, dass
bei diesem Vorfall keine Ubergabe eingeklagt ist, sondern lediglich das Bestellen

von 50 Gramm Heroin fiir einen Abnehmer bei C.

1.11. Anklageziffer 1.6.

Die Vorinstanz erachtete diesen Anklagesachverhalt als nicht erstellt, da es an

weiteren Anhaltspunkten dafir fehle, dass mit "50 Franken" Heroin gemeint sei.
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Eine andere Interpretation kénne nicht ausgeschlossen werden (Urk. 53 S. 27).
Dabei vergass die Vorinstanz, den Beschuldigten in diesem Punkt formell korrekt
freizusprechen, was von der Berufungsinstanz nachzuholen ist. Im Ubrigen wurde
diese Anklageziffer vom Beschuldigten nicht angefochten, weshalb im Berufungs-
verfahren diesbeziiglich keine Uberpriifung zu erfolgen hat und ohnehin das Ver-

bot der reformatio in peius entgegen stehen wurde.

Der Beschuldigte ist daher vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betau-

bungsmittelgesetz in Bezug auf Anklageziffer 1.6. freizusprechen.

1.12. Reinheitsgehalt

1.12.1. Die Vorinstanz ging gestutzt auf die statistischen Werte der Arbeitsgruppe
Forensische Chemie, ..., von einem Reinheitsgehalt von 20% aus (Urk. 53
S. 28). Diese Annahme ist nicht zu beanstanden und fallt wohl eher zu Gunsten

des Beschuldigten aus. Dies unter der Bericksichtigung, dass im Verfahren

gegen C. bei F. , welcher kurz vor der Verhaftung im Auto von
C. sass, rund 2 Kilogramm Heroin sichergestellt wurden (Urk. 67/1/3 S. 3).
C. gab an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung zu, dass er das sicherge-

stellt Heroin transportiert habe (Urk. 67/95 S. 12f.). Die Prifung des sichergestell-
ten Heroins ergab einen Reinheitsgehalt von 48% (Urk. 67/6/6). Zudem wird die
Annahme eines Reinheitsgehalts von 20% vom Verteidiger ausdrucklich nicht be-
anstandet (Urk. 72 S. 4 unten).

1.12.2. Die Vorinstanz ging bei ihrer Berechnung der Menge des vom Beschuldig-
ten gehandelten Heroins davon aus, dass die Menge betreffend Anklage-
ziffer 1.2.1. nicht in derjenigen von Anklageziffer 1.2.2. enthalten ist (Urk. 53 S. 29).
Aufgrund der unmittelbar nach dem SMS Kontakt erfolgten Kontaktnahme des
Beschuldigten gegenliber C._  ist jedoch davon auszugehen, dass der
Beschuldigte mit Telefonat vom 6. September 2008, 19.59 Uhr (Anklage-
ziffer 1.2.2.) einen Teil der Bestellung, welche er seinerseits zuvor von einem
Unbekannten erhalten hatte (Anklageziffer 1.2.1.), aufgab. Dies auch unter

Berucksichtigung, dass sich der Unbekannte schon 40 Minuten spater mit dem
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Beschuldigten treffen wollte, dieser das Treffen aber auf rund 5 Stunden spater
"7 Uhr" festlegte. Zwar ist die Bestellmenge des Unbekannten gemass Anklage-
ziffer 1.2.1 grosser, doch ist dem Gesprach mit C._ um 13.59 Uhr zu ent-
nehmen, "a: Seide zusammen. Aber.. . .ich muss es selber einwenig machen." a: Aber
das ist... ja ... ich muss Teile machen. Verstehst du?". Es ist daher davon auszugehen,
dass der Beschuldigte das von C.___ erhaltene Heroin noch in kleinere Portio-
nen, wohl unter Beimischung von Streckmittel, aufteilen wollte und zudem wohl
noch selber Uber eine gewisse Menge Heroin verfugte. Zu Gunsten des Beschul-
digten ist daher davon auszugehen, dass die in Anklageziffer 1.2.1. bestellte

Menge ein Teil derjenigen unter Anklageziffer 1.2.2. bestellten Menge ist.

1.12.3. Es ist daher von folgenden Mengen Heroingemisch auszugehen: 50
Gramm (Anklageziffer I..1.), 100 Gramm (Anklageziffer 2.1. und 2.2.), 100 Gramm
(Anklageziffer 1.3.), 60 Gramm (Anklageziffer 1.4.) und 50 Gramm (Anklage-
ziffer 1.5.).

1.13. Rechtliche Wiirdigung

1.13.1. Die Vorinstanz wandte zu Recht das alte Betaubungsmittelgesetz (a-
BetmG) an (die Taten erfolgten zwischen dem 27. August 2008 und dem 19. Marz
2009), da das neue BetmG im konkreten Fall nicht das mildere fir den Beschul-
digten ist (Art. 26 BetmG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 StGB). Zwar kennt das
seit 1. Juli 2011 in Kraft getretene BetmG den fakultativen Strafmilderungsgrund
nach Art. 19 Abs. 3 lit. a BetmG bei der Tathandlung des Anstalten Treffens. Wie
nachfolgend (Ziff. 3.9.2.) ausgefuhrt wird, hat vorliegend zwar eine Bestrafung
wegen Anstalten Treffens zu erfolgen, doch besteht vorliegend in diesem konkre-
ten Fall - zumal es sich um eine "Kann-Vorschrift" handelt - kein Anlass fur eine
Strafmilderung, da es insgesamt um einen schweren Fall im Sinne von Art. 19
Ziff. 2 aBetmG geht.

1.13.2. Die Vorinstanz subsumierte das angeklagte Verhalten des Beschuldigten

als mehrfache Widerhandlung gegen das Betdubungsmittelgesetz im Sinne von



- 22 .

Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG. Ent-
gegen der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz liegt angesichts der zu
verschiedenen Zeitpunkten erworbenen und abgesetzten (Teil-)Mengen kein
schwerer Fall im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit a aBetmG vor, sondern ein solcher
gemass Art. 19 Ziff. 2 aBetmG. Denn nach BGE 114 IV 164, E. 2b, (vgl. auch 118
IV 91 E. 6a und 6S.190/2000 vom 11. Juli 2001, E. 2c) liegt ein schwerer Fall bei
wiederholter Tatbegehung vor, sofern der Tater durch seine wiederholten Hand-
lungen insgesamt eine Betaubungsmittelmenge umsetzt, welche die Gesundheit
vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Dabei handelt es sich allerdings nicht
um einen schweren Fall im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG, sondern um
einen in der beispielhaften Aufzahlung in Art. 19 Ziff. 2 BetmG nicht ausdricklich
geregelten schweren Fall. Eine mehrfache Verurteilung wegen eines schweren

Falles fallt vorliegend nicht in Betracht.

1.13.3. Bei den Anklageziffern 2.1. und 5. ist jeweils nur das Entgegennehmen
von einer Heroinbestellung von einem Abnehmer und anschliessend die Aufgabe
der Bestellung bei C._ eingeklagt, nicht jedoch die Ubergabe bzw. Entge-
gennahme von Heroin. Diese Tathandlungen sind als Anstalten Treffen im Sinne
von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 aBetmG zu qualifizieren. Wie bereits unter Ziff. 3.8.2
ausgefiihrt, ist die Ubernahme von 50 Gramm Heroin in Anklageziffer 2.2 Be-
standteil des Anstalten Treffens von Anklageziffer 2.1. Kommt es tatsachlich zu
einer Ubergabe von Betdubungsmitteln, geht darin das vorangegangene Anstal-
ten Treffen auf. Somit ist der Beschuldigte betreffend Anklageziffer 2.1. noch we-
gen Anstalten Treffens im Umfang von 50 Gramm Heroin schuldig zu sprechen

und zu bestrafen.

B. Vernachlassigung von Unterhaltspflichten (Anklageziffer Il.)

8. Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten fir den Zeitraum von Mitte Dezember
2009 bis September 2010 der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten schuldig
(Urk. 53 S. 29-32).
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1.14. Der Beschuldigte verlangt einen Freispruch vom Vorwurf der Vernachlassi-
gung von Unterhaltspflichten. Der Verteidiger fuhrte zur Begriundung anlasslich
der Berufungsverhandlung an, die Anklageschrift umschreibe den Vorwurf aus-
serst unbestimmt, indem behauptet werde, der Beschuldigte hatte in der Zeit bis
zum September 2010 zumindest teilweise in einem nicht naher bestimmbaren
Teilbetrag Alimente zahlen konnen. Dass nicht einmal die Anklagebehorde in der
Lage sei, die Quote einigermassen einzugrenzen, mache hellhorig. Diese Lucke
habe die Vorinstanz ohne Erfolg zu fullen versucht. Die Angaben des Beschuldig-
ten zu seinem Einkommen seien reichlich unbestimmt und wirden nicht auf
Fakten beruhen. Aufgrund der Akten sei vollig unklar, wann der Beschuldigte bei

seinem Neffen in G. , H. , Zu arbeiten begonnen habe. Es gebe zwar

eine Einvernahme des Beschuldigten vom 1. September 2011, wo dieser ausflh-
re, seit etwa zwei Jahren wieder zu arbeiten und diesin G.___ . Wenn man aber
die entsprechende Einkommenspfandung im fraglichen Zeitraum konsultiere,
namlich diejenige vom 11. November 2009, so stelle man fest, dass der Beschul-
digte damals immer noch Uber kein Einkommen verfugt habe. Fur die Behaup-
tung, dass der Beschuldigte ab Mitte Dezember 2009 wahrend mehrerer Monate
ein Einkommen erzielt habe, gebe es keine Stutze. Selbst wenn die Aussage des
Beschuldigten, wonach er im Jahre 2010 zeitweilig Fr. 3'400.-- verdient habe, zu-
treffen wirde, konne es sich hierbei um den Zeitraum nach September 2010 han-
deln, welcher fur den Anklagevorwurf nicht mehr relevant sei. Aus den Akten des
Betreibungsamtes der Stadt I.___ , ND act. 5, ergebe sich, dass grundsatzlich
das ganze Einkommen, welches das Existenzminimum Uberstiegen habe, in der
fraglichen Zeit bis zum 11. November 2010 gepfandet worden sei. Glaubigerin sei
immer die Kindsmutter gewesen, es sei immer um die Kinderunterhaltsbeitrage
gegangen. Es konne also davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte in
der gesamten massgebenden Zeit Uber keine weiteren finanziellen Mittel verfugt
habe, um zusatzlich etwas an die Alimentenschuld zu bezahlen. Die Untersu-
chungsakten seien nicht vollstandig, was den Erfolg oder Misserfolg der letzten
Lohnpfandungen betreffe. Er [der Verteidiger] habe daher bei der Gemeinde
B._ nach einem aktuellen Verlustschein nachgefragt, welche ihm einen sol-

chen mit Datum vom 3. Oktober 2011 geschickt habe. Aus dem genannten Ver-
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lustschein des Betreibungsamtes |._ ergebe sich, dass in der anklagerele-
vanten Zeitspanne von Mitte Dezember 2009 bis August 2010 insgesamt der Be-
trag von Fr. 654.-- habe gepfandet werden kdnnen. Am 11. November 2009 habe
das Betreibungsamt (einmal mehr) eine vorsorgliche Lohnpfandung verfugt. Dies
sei die Grundlage daflr gewesen, dass dem Beschuldigten samtliches pfandba-
res Einkommen auch tatsachlich gepfandet worden sei. Mehr habe er nicht be-
zahlen kdnnen. Daher fehle es an einem tatbestandlichen Handeln des Beschul-
digten und er sei betreffend Vernachlassigung von Unterhaltspflichten freizuspre-
chen (Urk. 72 S. 2-4).

1.15. Dem Verteidiger ist zuzustimmen, dass den Akten zu entnehmen ist, dass
das Betreibungsamt fur den Beschuldigten ein Existenzminimum festgelegt hat
und ihm grundsatzlich im massgebenden Zeitraum von Mitte Dezember 2009 bis
September 2010 samtliches das Existenzminimum Ubersteigende Einkommen
gepfandet wurde (vgl. ND 1 Urk. 5/8: gepfandeter Lohn vom 28.09.2009 bis
29.11.2010). Weiter liess der Beschuldigte heute einen Verlustschein infolge
Pfandung des Betreibungsamtes |.__ fur Kinderunterhaltsbeitrage im Zeitraum
von Dezember 2009 bis August 2010 einreichen. Aus dem Verlustschein ist weiter
ersichtlich, dass dem Glaubiger, der Gemeinde B.___ | bisher Fr. 654.-- vergu-
tet wurden (Urk. 70/1). Es lag somit fur die gesamte massgebende Zeit von Mitte
Dezember 2009 bis September 2010 eine Lohnpfandung vor und samtliches das
Existenzminimum Ubersteigende Einkommen wurde gepfandet. Anhand des Ver-
lustscheines ist ersichtlich, dass wohl versucht wurde, die Forderung einzutreiben,
die Glaubigerin jedoch einzig im Betrag von Fr. 654.-- zu Geld kam. Es ist daher
davon auszugehen, dass es dem Beschuldigten nicht mdglich war, seine Alimen-
tenschulden zu bezahlen. Der Anklagesachverhalt (Anklageziffer Il.) lasst sich

daher nicht erstellen.

1.16. Demgemass ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Vernachlassigung von
Unterhaltspflichten freizusprechen. Im Weiteren ist anzumerken, dass die
Anklageschrift sehr pauschal und allgemein formuliert und insbesondere nicht
umschrieben ist, wie viel der Beschuldigte im angeklagten Zeitraum tatsachlich

verdiente, in welchem Umfang er Alimentenzahlungen leistete und in welchem
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Umfang ihm eine Zahlung mdglich und zumutbar gewesen ware. Es wirde sich
daher die Frage stellen, ob die Anklage dem Anklageprinzip genugt, welche Frage

jedoch aufgrund des zu erfolgenden Freispruchs offen bleiben kann.

9. Zusammenfassung Schuldpunkt

Der Beschuldigte ist somit schuldig des Verbrechens m Sinne von Art. 19 Ziff. 1
Abs. 4-6 aBetmG in Verbindung mit Ziff. 2 aBetmG (Anklageziffern I./1. - 5.).

Von folgenden Vorwturfen ist der Beschuldigte freizusprechen:

- der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217
Abs. 1 StGB (Anklageziffer Il.) sowie

- der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz in Anklage-
ziffer 1.6.

IV. Strafzumessung

1. Die Vorinstanz hielt die Grundsatze der Strafzumessung korrekt fest (Urk. 53
S. 32f.). Darauf ist zu verweisen (Art. 82 Abs. 4 StPO). Zu erganzen ist, dass das
Bundesgericht in neueren Entscheiden die Regeln zur Strafzumessung modifiziert
und in Grundsatzentscheiden das nachfolgend skizzierte Modell vorgegeben hat
(BGE 136 IV 55 E.5.4.; Entscheide des Bundesgerichts 6B_323/2010 vom
23. Juni 2010 E. 2, 6B_865/2009 vom 25. Marz 2010 und 6B_238/2009 vom
8. Marz 2010, je mit Hinweisen). Die Ausfihrungen des Bundesgerichts werden
erganzt durch weitere Strafzumessungskriterien, die sich aus der Literatur und der

weiteren Rechtsprechung des Bundesgerichts ergeben.

Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat das Gericht das Verschulden zu
bewerten. Es hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und welche
verschuldenserhéhenden Griinde im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer
Gesamteinschatzung des Tatverschuldens zu gelangen. Dem Tatverschulden

kommt nach der Rechtsprechung bei der Strafzumessung eine entscheidende
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Rolle zu (Urteil des Bundesgerichtes 6B_165/2011 vom 19. Juli 2011 E. 1.5.2;
BGE 136 IV 55 E. 5.4. und BGE 134 |V 17 E. 2.1.). Dieses beurteilt sich anhand
der gesamten Tatumstande. Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgefuhrt,
welche fur die Verschuldenseinschatzung von wesentlicher Bedeutung sind und
allenfalls bewirken kénnen, das Verschulden als derart gering einzustufen, dass
eine Strafe unterhalb des ordentlichen Strafrahmens geboten ist. So trifft etwa
- neben einer allfallig verminderten Schuldfahigkeit - denjenigen einen geringeren
Schuldvorwurf, dem lediglich eventualvorsatzliches Handeln anzulasten ist
(Art. 12 Abs. 2 StGB). Das Strafgesetzbuch selbst erwahnt verschiedene
Umstande, die das Verschulden reduzieren konnen: Wenn der Tater aus
achtenswerten Beweggrinden, in schwerer Bedrangnis oder unter dem Eindruck
einer schweren Drohung gehandelt hat; ebenso wenn sein Handeln durch eine
Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhangig ist, veranlasst
worden ist (Art. 48 lit. a StGB). Im gleichen Sinne ist von einem minderen Ver-
schulden auszugehen, wenn der Tater durch das Verhalten der verletzten Person
ernsthaft in Versuchung geflhrt worden ist (Art. 48 lit. b StGB), wenn er in einer
heftigen GemuUtsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung (Art. 48 lit. c
StGB) gehandelt hat. Ein reduziertes Verschulden trifft auch denjenigen, der die
Tat durch Unterlassung begeht (Art. 11 Abs. 4 StGB). Zu nennen sind schliesslich
die entschuldbare Notwehr (Art. 16 Abs. 1 StGB) und der entschuldbare Notstand
(Art. 18 Abs. 1 StGB), der vermeidbare Irrtum Uber die Rechtswidrigkeit (Art. 21
StGB), der Rucktritt (Art. 23 Abs. 1 StGB) und die Gehilfenschaft (Art. 25 StGB).
In all diesen Fallen liegen Sachverhaltselemente vor, die sich verschuldens-
mindernd auswirken, was zu einer milderen Strafe fuhrt. Auf der anderen Seite
sind Umstande denkbar, welche das Tatverschulden erhdhen und namentlich die
wegen der reduzierten Einsichts- bzw. Steuerungsfahigkeit des Taters geringere
Schuld wieder auszugleichen vermdgen. Zu erwahnen ist beispielsweise ein

verwerfliches Motiv.

Weiter zu bericksichtigen sind das Ausmass des verschuldeten Erfolges,
die Art und Weise der Herbeifihrung dieses Erfolges (Deliktsbetrag, Gefahr-
dung/Risiko, Sachschaden etc.), die Willensrichtung, mit der der Tater gehandelt

hat, das "Mass an Entscheidungsfreiheit" beim Tater sowie die sogenannte Inten-
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sitdt des deliktischen Willens (Donatsch/Flachsmann/Hug/ Weder, Schweizeri-
sches Strafgesetzbuch, Kommentar, 18. Auflage, Zurich 2010, N11 zu Art. 47
StGB samt Zitaten). Je leichter es fur ihn gewesen ware, die Norm zu respektie-
ren, desto schwerer wiegt die Entscheidung gegen sie (Entscheide des Bundes-
gerichts 6S.270/2006 vom 5. September 2006 E. 6.2.1., 6S.43/2001 vom 19. Juni
2001 E. 2. und 6S.333/2004 vom 23. Dezember 2004 E. 1.1.; BGE 122 |V 241
und Pra 2001 S. 832 lit. a; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT Il, 2.A.,
Bern 2006, S. 179 N 13; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zirich/St. Gallen, 2008, N 21 zu Art. 47 StGB). Auch die
Grosse des Tatbeitrages (bei mehreren Tatern) und die hierarchische Stellung
sind von Bedeutung (vgl. Hans Wiprachtiger in BSK StGB I, 2.A., Basel 2007,
N 69 ff. zu Art. 47 StGB; Trechsel, a.a.0., N 18 ff. zu Art. 47 StGB).

Es liegt im Ermessen des Sachrichters, in welchem Umfang er die verschiedenen
Strafzumessungsfaktoren bertcksichtigt. Das Gericht ist nicht gehalten, in Zahlen
oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungs-
kriterien bewertet (Urteil des Bundesgerichtes 6B_524/2010&6B_626/2011 vom
8. Dezember 2011 E. 4.4.).

Das Gesamtverschulden ist zu qualifizieren und mit Blick auf Art. 50 StGB im
Urteil ausdrucklich zu benennen, wobei von einer Skala denkbarer Abstufungen
nach Schweregrad auszugehen ist. Das Bundesgericht drangt in seiner aktuellen
Praxis vermehrt darauf, dass Formulierung des Verschuldens und Festsetzung
des Strafmasses auch begrifflich im Einklang stehen (Urteile des Bundesgerichtes
6B_524/2010&6B_626/2011 vom 8. Dezember 2011 E. 4.4., 6B_1096/2010 vom
7. Juli 2011 E. 4.2, 6B_1048/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.2. und 6B_763/2010
vom 26. April 2011 E. 4.1.).

Hierauf ist in einem zweiten Schritt innerhalb des zur Verfigung stehenden
Strafrahmens die (hypothetische) Strafe zu bestimmen, die diesem Verschulden
entspricht (Urteil des Bundesgerichtes 6B_524/2010&6B_626/2011 vom
8. Dezember 2011 E. 4.4.).
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10. Weiter legte die Vorinstanz den abstrakten Strafrahmen korrekt auf Freiheits-
strafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren fest, womit eine Geldstrafe verbunden
werden kann (Urk. 53 S. 33; Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 aBetmG i.V.m. Art. 40 StGB).

Strafmilderungsgrinde liegen keine vor.

11. Zum objektiven Tatverschulden in Bezug auf das schwerste Delikt, die qualifi-
zierte Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz, ist vorweg auf die
zutreffenden Ausfuhrungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 53 S. 34; Art. 82
Abs. 4 StPO). Der Beschuldigte handelte insgesamt mit einer Betaubungsmittel-
menge von knapp 80 Gramm reinem Heroinhydrochlorid (vgl. Ziff. 3.8.2. hiervor).
In Bezug auf eine Menge von 100 Gramm Heroingemisch hat sich der Beschul-
digte zwar lediglich des Anstalten Treffens schuldig gemacht, indem er Bestellun-
gen von Abnehmern entgegennahm und anschliessend seinerseits bei C._
Heroin bestellte. Da der Beschuldigte jedoch insgesamt mit einer Menge Heroin
handelte, welche den Grenzwert flr einen qualifizierten Verstoss gegen das
Betaubungsmittelgesetz um ein Vielfaches Uberstieg, rechtfertigt sich vorliegend
keine Strafmilderung. Wie auch die Vorinstanz festhielt, ist zu betonen, dass der
Beschuldigte Uber derart gute Kontakte verfliigte und entsprechend organisiert
war, dass es ihm immer wieder auch kurzfristig moglich war, far Abnehmer,
welche ihn direkt kontaktierten, Heroin zu beschaffen. Er besorgte Heroin und
Streckmittel im Bereich von 50 bis 100 Gramm und verkaufte diese in denselben
Mengen an Abnehmer, welche ihn kontaktierten, weiter. Er kaufte und verkaufte
daher nicht einzelne Konsumportionen. Dies weist daraufhin, dass er nicht
direkt an Konsumenten, Endabnehmer verkaufte und er ist somit in Uberein-
stimmung mit der Vorinstanz auf einer mittleren Hierarchiestufe im Drogenhandel
einzustufen. Das objektive Tatverschulden ist daher als nicht mehr leicht zu

qualifizieren.

In subjektiver Hinsicht ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass von direktem Vorsatz
und rein finanziellen Motiven auszugehen ist (Urk. 53 S. 34f.; Art. 82 Abs. 4
StPO). Richtig ist zwar, dass die finanziellen Verhaltnisse des Beschuldigten
gemass den Akten eng waren. Jedoch ist auch zu bemerken, dass der Beschul-

digte eigenen Angaben zufolge seit seiner Einreise in die Schweiz immer wieder
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Uber Arbeitsstellen, teilweise auch Uber mehrere Jahre, verflgte (Urk. 6/4) und es
ihm daher durchaus mdoglich war bzw. gewesen ware, auf legale Weise ein
bedarfsdeckendes Einkommen zu erzielen. Es erscheint daher eher wohlwollend
die egoistischen finanziellen Motive des Beschuldigten nur leicht verschuldens-

erhohend zu berucksichtigen.

Insgesamt ist das Tatverschulden fur das schwerste Delikt daher als nicht mehr
leicht zu qualifizieren. Die von der Vorinstanz festgelegte Einsatzstrafe von 23

Monaten erscheint der objektiven und subjektiven Tatschwere angemessen.

12. Bezuglich der Taterkomponente ist auf die zutreffenden Ausflihrungen der Vo-
rinstanz zu verweisen (Urk. 53 S. 35-37; Art. 82 Abs. 4 StPO).

Anlasslich der Berufungsverhandlung fuhrte der Beschuldigte zu seinen personli-
chen Verhaltnissen an, er habe kurz nach seiner Entlassung aus dem vorzeitigen
Strafvollzug wieder zu arbeiten begonnen. Zunachst habe er 50 % gearbeitet und
seit 1. Oktober 2012 arbeite er 100% und verdiene ca. Fr. 3'400.-- brutto im
Monat. Von seiner Frau, welche in ... [Staat] sei, lebe er seit sieben Jahren
getrennt (Urk. 71 S. 5; Urk. 72 S. 5).

Fur die Strafzumessung lasst sich aus den personlichen Verhaltnissen nichts

Relevantes ableiten.

Die Vorinstanz hat die beiden Vorstrafen und die Delinquenz wahrend einer
laufenden Probezeit hingegen zu Recht straferhdhend gewdrdigt. Wenn dies im
Ergebnis mit einer Erhéhung der hypothetischen Einsatzstrafe von lediglich
drei Monaten zu Buche schlug, ist dies als sehr wohlwollend zu betrachten
(Urk. 53 S. 36 f.).

13. Ein Gestandnis, Reue oder Einsicht sind nicht zu erkennen. Ein Nachtatver-

halten, welches eine Reduktion der Strafe rechtfertigen wirde, ist nicht ersichtlich.

14. Insgesamt erscheint eine Strafe von 26 Monaten Freiheitstrafe dem Verschul-

den und den personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten angemessen.
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Der Beschuldigte wurde am 10. Juni 2011 verhaftet (Urk. 8/1) und befand sich
vom 15. Februar 2012 bis zum 8. April 2012 im vorzeitigen Strafantritt (Urk. 40
und 56). Es sind ihm daher 303 Tage erstandene Haft anzurechnen (Art. 51
StGB).

V. Vollzug

1. Zwecks Vermeidung von Wiederholungen kann vorweg auf die zutreffenden
Ausflhrungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 53 S. 37f.; Art. 82 Abs. 4
StPO). Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass dem Beschuldigten der teilbedingte
Vollzug mangels Vorliegen einer eigentlichen Schlechtprognose, insbesondere
auch wegen der erstmaligen Delinquenz im Bereich von Betaubungsmitteln, zu
gewahren ist. Der Ausfallung einer vollstandig unbedingten Strafe stliinde jedoch

ohnehin das Verschlechterungsverbot entgegen.

15. Zu bestimmen bleibt noch, welcher Teil der Freiheitsstrafe bedingt und wel-
cher unbedingt vollzogen werden soll. Der unbedingt vollziehbare Teil darf dabei
die Halfte der Strafe nicht Ubersteigen (Art. 43 Abs. 2 StGB). Zudem muss bei
teilbedingten Freiheitsstrafen sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollzie-
hende Teil mindestens sechs Monate betragen (Art. 43 Abs. 3 StGB). Vorliegend
erscheint es dem Verschulden des Beschuldigten angemessen, den Vollzug
der Freiheitsstrafe im Umfang von 10 Monaten zu vollziehen. Die restlichen
16 Monate sind aufzuschieben und die Probezeit — um den verbleibenden Beden-
ken aufgrund der beiden Vorstrafen Rechnung zu tragen — auf 3 Jahre festzuset-
zen. Den bedingt zu vollziehenden Teil der Strafe zu erhdhen, erscheint aufgrund
des Verschuldens, welches sich nicht ganz am untersten Rand des Strafrahmens
befindet, nicht angemessen. An den zu vollziehenden Teil von 10 Monaten sind
dem Beschuldigten 303 Tage erstandene Haft anzurechnen. Somit bleibt es bei

der von der Vorinstanz getroffenen Regelung des Strafvollzugs.

VI. Widerruf

Die Vorinstanz hielt korrekt fest, dass die heute zu beurteilenden Delikte in die

Probezeit der mit Strafbescheid des Untersuchungsrichteramtes St. Gallen vom
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6. Juni 2007 angesetzten Probezeit von drei Jahren fallen. Das vorinstanzliche
Gericht verzichtete auf den Widerruf des mit Strafbescheid des Untersuchungs-
richteramtes St. Gallen vom 6. Juni 2007 gewahrten bedingten Vollzugs (Urk. 53
S. 39 und 41). Aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Verschlechterungs-
verbot, Art. 391 Abs. 2 StPO) ist es der Berufungsinstanz ohnehin verwehrt, auf

einen Widerruf zu erkennen, weshalb sich weitere Ausfuhrungen dazu erubrigen.

Die Vorinstanz erkannte weiter auf eine Verlangerung der Probezeit des Straf-
bescheids des Untersuchungsrichteramtes St. Gallen um eineinhalb Jahre. Dies
erscheint auch unter Berucksichtigung, dass der Beschuldigte eine weitere Verur-

teilung aus dem Jahre 2005 aufweist, angemessen.

VII. Kosten- und Entschadigungsfolgen
1. Untersuchung und erstinstanzliches Gerichtsverfahren

Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Dispositiv Ziffer 5.) und die Kosten-
auferlegung (Dispositiv Ziffer 6.) sind wie erwahnt in Rechtskraft erwachsen. Zu
regeln verbleiben die Kosten der friheren amtlichen Verteidigung, Rechtsanwalt
J._ . Diese sind einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Unter Berlck-
sichtigung des zu erfolgenden Teilfreispruchs bleibt die Ruckzahlungspflicht fur
die Kosten der amtlichen Verteidigung im Umfang von 7/8 gemass Art. 135 Abs. 4
StPO vorbehalten.

2. Berufungsverfahren:

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind dem Beschuldigten die Kosten
des Berufungsverfahrens, exklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung, zu 7/8
aufzuerlegen und zu 1/8 auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 428 Abs. 1 StPO).
Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind einstweilen auf die Gerichtskasse zu
nehmen, unter Hinweis auf die Rlckzahlungspflicht im Umfang von 7/8 nach
Art. 135 Abs. 4 StPO.



Es wird beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 4. Abteilung,

vom 26. Januar 2012 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"Es wird erkannt:

1.-4. (...)

5. Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'000.— ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 12'240.—  Kosten der Kantonspolizei

Fr. 3'000.—  Geblhr Anklagebehdrde

Fr. Kanzleikosten

Fr. 7'230.—  Auslagen Untersuchung

Fr. 1'842.70 amtliche Verteidigung Untersuchung (RA lic.iur. Y. )
Fr. amtliche Verteidigung (ausstehend)

Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

6. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenom-
men derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auf-

erlegt; sie werden ihm aber erlassen.

7. ()

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig des Verbrechens im Sinne von
Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4-6 aBetmG in Verbindung mit Ziff. 2 aBetmG (Anklage-
ziffern 1./1. - 5.).
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Der Beschuldigte ist nachstehender Delikte nicht schuldig und wird dies-

bezuglich freigesprochen

- der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz in Anklageziffer

|./6. sowie

- der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217
Abs. 1 StGB (Anklageziffer I1.).

Der Beschuldigte wird bestraft mit 26 Monaten Freiheitsstrafe, wovon
303 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen

Strafvollzug erstanden sind.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 16 Monaten aufge-
schoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (10 Monate,
die durch 303 Tage Haft erstanden sind) wird der Vollzug der Freiheitsstrafe

angeordnet.

Der bedingte Vollzug bezuglich der mit Strafbescheid des Untersuchungs-
richteramtes St. Gallen vom 6. Juni 2007 ausgefallten Geldstrafe von
60 Tagessatzen wird nicht widerrufen. Die Probezeit wird ab heute um

1 72 Jahre verlangert.

Die Kosten der friheren amtlichen Verteidigung (RA J. ) werden einst-
weilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Riuickzahlungspflicht fur 7/8
bleibt gemass Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten
der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu 7/8 auferlegt und
zu 1/8 auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Ver-

teidigung werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.
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Die Ruckzahlungspflicht fur 7/8 bleibt gemass Art. 135 Abs. 4 StPO

vorbehalten.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden
des Beschuldigten (lUbergeben)

- die Staatsanwaltschaft |l des Kantons Zurich (versandt)

- die Privatklagerin Politische Gemeinde B. (versandt)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich

- die Privatklagerin Politische Gemeinde B._

- das Bundesamt fur Polizei

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich
- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und Formular B

- die KOST Zurich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Léschungsdaten

- das Untersuchungsrichteramt St. Gallen betreffend Verlangerung
Probezeit.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.



- 35 -

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zurich
|. Strafkammer

Zurich, 4. Oktober 2012

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. P. Marti lic. iur. N. Burri



	Urteil vom 4. Oktober 2012
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	 der mehrfachen Verbrechen gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 und 5 i. V. m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG;
	 der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217 StGB betreffend den Zeitraum von Dezember 2009 bis September 2010.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 27 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 231 Tage durch Haft erstanden sind.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 17 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (10 Monate, abzüglich 231 Tage, die durch Untersuchungshaft erstanden sind) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.
	4. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbescheid des Untersuchungsrichteramtes St. Gallen vom 6. Juni 2007 ausgefällten Geldstrafe von  60 Tagessätzen wird nicht widerrufen. Die Probezeit wird um 1 ½ Jahre ab heute verlängert.
	5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	6. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt; sie werden ihm aber erlassen.
	7. Die Kosten der früheren amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	Berufungsanträge:
	1. Das angefochtene Urteil sei in den Ziffern 1-7 aufzuheben.
	2. Der Appellant sei von Schuld und Strafe freizusprechen.
	3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.
	Eventualiter (im Falle von Schuldsprüchen wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz):
	4. In Aufhebung von Dispositiv Ziffer 1 des angefochtenen Urteils sei der  Appellant schuldig zu sprechen des mehrfachen Verbrechens im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 lit. c und d i.V. mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a (Anklageziffer I.3.), teilweise i.V. mit lit...
	Vom Vorwurf der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten sei er freizusprechen.
	5. In Aufhebung von Dispositiv Ziffer 2 des angefochtenen Urteils sei der  Appellant zu bestrafen mit 18 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 300 Tage durch Haft erstanden sind.
	6. In Aufhebung von Dispositiv Ziffer 3 des angefochtenen Urteils sei dem  Appellanten der bedingte Strafvollzug bei einer Probezeit von 3 Jahren zu gewähren.
	7. Unter Kostenfolge.
	Erwägungen:
	I. Prozessuales
	1. Die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) führte gegen den Beschuldigten eine Strafuntersuchung wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und Vernachlässigung von Unterhaltspflichten. Mit Datum vom 2...
	2. Gegen den genannten vorinstanzlichen Entscheid erhob der Beschuldigte am 6. Februar 2012 innert Frist Berufung (Urk. 31). Mit Präsidialverfügung vom  25. April 2012 bestellte die Vorinstanz dem Beschuldigten auf dessen Antrag hin neu Fürsprecher X....
	3. Mit Präsidialverfügung vom 23. Juli 2012 wurde den Parteien die Berufungserklärung zugestellt sowie Frist angesetzt um Anschlussberufung zu erklären,  begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen sowie zum Beweisantrag des Beschuldi...
	4. Mit Präsidialverfügung vom 13. August 2012 wurde der Beizug der Akten in Sachen Staatsanwaltschaft gegen C._____ angeordnet (Urk. 63; Urk. 67). In der Folge konnte der Verteidiger des Beschuldigten am 26. September 2012 Einsicht in die beigezogenen...
	5. Am 4. Oktober 2012 fand die Berufungsverhandlung statt (Prot. II S. 4).
	II. Berufungsumfang
	Der Beschuldigte verlangt die Aufhebung der Dispositiv Ziffern 1 bis 4. Die  Kostenfestsetzung (Dispositiv Ziffer 5) wurde nicht angefochten. Mangels  Beschwer des Beschuldigten hat auch Dispositiv Ziffer 6 als nicht angefochten zu gelten. Somit ist d...
	III. Sachverhalt und rechtliche Würdigung
	A. Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Anklageziffer I.)
	1. Der Anklagesachverhalt wird vom Beschuldigten bestritten. Der Verteidiger führte vor Vorinstanz aus, ob die Aussagen des Beschuldigten in sich stimmig seien und ob der Beschuldigte möglicherweise etwas mit Drogenhandel zu tun habe, sei nicht die ze...
	Vorab sind daher die allgemeinen Grundsätze der Beweiswürdigung festzuhalten:
	Die bestrittenen Sachverhalte sind aufgrund der Untersuchungsakten und der vor Gericht vorgebrachten Argumente nach den allgemein gültigen Beweisregeln zu erstellen. Gemäss der aus Art. 8 und 32 Abs. 1 BV fliessenden und in Art. 6 Ziff. 2 EMRK veranke...
	Die Beweiswürdigungsregel ist verletzt, wenn der Strafrichter an der Schuld des Beschuldigten hätte zweifeln müssen (BGE 127 I 41, 124 IV 87 E. 2a). Wenn  erhebliche oder nicht zu unterdrückende Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so abgespielt ...
	Ein Schuldspruch darf demnach nur dann erfolgen, wenn die Schuld des  Beschuldigten mit hinreichender Sicherheit erwiesen ist, das heisst Beweise dafür vorliegen, dass der Beschuldigte mit seinem Verhalten objektiv und subjektiv den ihm zur Last geleg...
	Dabei können auch indirekte, mittelbare Beweise, sogenannte Anzeichen oder  Indizien, einen für die Beweisführung bedeutsamen Schluss erlauben. Indizien sind Tatsachen, die einen Schluss auf eine andere, unmittelbar erhebliche  Tatsache zulassen. Bei...
	Stützt sich die Beweisführung auf die Aussagen von Beteiligten, so sind diese frei zu würdigen. Es ist anhand sämtlicher Umstände, die sich aus den Akten und den Verhandlungen ergeben, zu untersuchen, welche Sachdarstellung überzeugend ist, wobei es v...
	Angesichts der Unschuldsvermutung besteht Beweisbedürftigkeit, das heisst der verfolgende Staat hat dem Beschuldigten alle objektiven und subjektiven Tatbestandselemente nachzuweisen (vgl. dazu Schmid, a.a.O., S. 198, N 599) und nicht der Angeklagte ...
	6. Die Vorinstanz hielt korrekt fest, dass als Beweismittel die Aussagen des  Beschuldigten und die Aufzeichnungen der Telefonüberwachungen vorliegen (Urk. 53 S. 7). Weiter liegen, nachdem dem Beweisergänzungsantrag der  Verteidigung stattgegeben wur...
	Die Vorinstanz fasste die relevanten Telefongespräche ausführlich und korrekt zusammen (Urk. 53 S. 7-14). Auf diese Zusammenstellung ist vorweg zu verweisen (Art. 82 Abs. 4 StPO). Zu präzisieren ist, dass es sich auf den Seiten 13 und 14 um Gespräche...
	1.1. Wie bereits die Vorinstanz ausführte, anerkannte der Beschuldigte stets, der Sprechende der ihm unter dem Pseudonym "…" zugeordneten Gespräche der überwachten Rufnummer zu sein. Davon ist daher vorweg auszugehen. Weiter wirft ihm die Anklagebehör...
	1.2. Weiter ist zu prüfen, ob es bei den aufgezeichneten Gesprächen, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, um Heroin ging. Wie die Vorinstanz korrekt ausführte, ist das Aussageverhalten des Beschuldigten widersprüchlich. Nachdem er bei der ersten ...
	1.3. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, dass er bei C._____  Heroin bestellt, gekauft und übernommen habe. Wie ausgeführt, machte der  Beschuldigte bei der Einvernahme am 21. Juni 2011 geltend, nur C._____ habe mit dem Heroin zu tun g...
	1.4. Weiter prüfte die Vorinstanz vorweg, welche Menge der Umschreibung  "halber Espresso" zuzuordnen sei (Urk. 53 S. 22). Dazu ist festzuhalten, dass dieser Ausdruck in den Aufzeichnungen betreffend die Anklagesachverhalte  Ziff. 1. und 2.2 bzw. der ...
	In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist daher beim Begriff "halber Espresso" von rund 50 Gramm Heroingemisch auszugehen.
	7. Anklagesachverhalte I.1. bis 6.
	1.5. Anklageziffer I.1.
	Es kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 53 S. 22f.). Als Menge wurde vom Beschuldigen ein "halber Espresso" bei C._____ bestellt. Demgemäss ist unter Verweis auf Ziff. III.2.2. und III.2.4. erstellt, dass der ...
	1.6. Anklageziffer I.2.1.
	Auch dazu ist vorweg auf die Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 53 S. 23ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Die Vorinstanz wies zu Recht daraufhin, dass die SMS-Kommunikation vom 6. September 2008 nicht isoliert betrachtet werden könne, sondern im ...
	Beschuldigten und C._____. Entsprechend greift auch das Argument der Verteidigung, man dürfe in diese fragmentarische Kommunikation nichts hineininterpretieren, nicht. Dafür, dass, wie von der Verteidigung angeführt, damit 100 Mathias und 150 Michael ...
	Die Vorinstanz folgert schliesslich weiter richtig, dass der SMS-Kommunikation weiter entnommen werden könne, dass mit "100mat" und "150mich" 100 Gramm Heroin und 150 Gramm Streckmittel gemeint sein müsse und dafür ein Preis von Fr. 4'700.-- verlangt ...
	Der Anklagesachverhalt Ziff. I.2.1. ist daher anklagegemäss erstellt. Zu betonen ist dabei in Übereinstimmung mit dem Verteidiger, dass unter diesem Anklagepunkt "nur" die Entgegennahme einer Bestellung und nicht auch eine Übergabe von Heroin und Stre...
	1.7. Anklageziffer I.2.2.
	Dazu, dass unter einem "halben Espresso" 50 Gramm Heroin gemeint ist, ist auf die voranstehenden Ausführungen zu verweisen (vgl. Ziff. I.2.2. und I.2.4.). Zum Einwand der Verteidigung, der Beschuldigte habe sich beim inkriminierten  Gespräch in E.____...
	Daher ist erstellt, dass der Beschuldigte bei C._____ am 6. September 2008, 13.59 Uhr, 50 Gramm Heroin bestellte und dieses am nächsten Tag in D._____ von C._____ übernahm.
	Zu präzisieren ist, dass die in Anklageziffer I.2.2. von C._____ übernommenen  50 Gramm Heroin Teil der vom Unbekannten beim Beschuldigten am 6. September 2008 bestellten 100 Gramm Heroin ist (vgl. dazu nachstehend zur rechtlichen Würdigung Ziff. 3.9.).
	1.8. Anklageziffer I.3.
	Dazu kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 53 S. 25; Art. 82 Abs. 4 StPO). Dass mit einem "halben Espresso" 50 Gramm Heroin gemeint sind, wurde bereits ausgeführt. Ein (ganzer) Espresso ist demgemäss 100 Gramm ...
	Der Sachverhalt ist daher anklagegemäss erstellt mit der Ausnahme, dass  100 Gramm Heroin, und nicht ein Kilogramm, bestellt und übergeben wurde.
	1.9. Anklageziffer I.4.
	Die Staatsanwaltschaft und die Vorinstanz schliessen aus der Formulierung  "60 gegeben dir 60", dass der Beschuldigte über einen Unbekannten bei C._____ 60 Gramm Heroin gekauft habe. Eindeutig ist, dass der Beschuldigte und C._____ im darauffolgenden ...
	Der Anklagesachverhalt ist demgemäss anklagegemäss erstellt.
	1.10. Anklageziffer I.5.
	In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist der Sachverhalt anklagegemäss erstellt (Urk. 53 S. 26f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Auch in Bezug auf diesen Vorfall sind  die früheren Telefongespräche und bereits erstellten Heroinübergaben bei der Analyse des Ge...
	1.11. Anklageziffer I.6.
	Die Vorinstanz erachtete diesen Anklagesachverhalt als nicht erstellt, da es an weiteren Anhaltspunkten dafür fehle, dass mit "50 Franken" Heroin gemeint sei. Eine andere Interpretation könne nicht ausgeschlossen werden (Urk. 53 S. 27). Dabei vergass ...
	Der Beschuldigte ist daher vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Bezug auf Anklageziffer I.6. freizusprechen.
	1.12. Reinheitsgehalt
	1.12.1. Die Vorinstanz ging gestützt auf die statistischen Werte der Arbeitsgruppe Forensische Chemie, …, von einem Reinheitsgehalt von 20% aus (Urk. 53  S. 28). Diese Annahme ist nicht zu beanstanden und fällt wohl eher zu Gunsten des Beschuldigten a...
	1.12.2. Die Vorinstanz ging bei ihrer Berechnung der Menge des vom Beschuldigten gehandelten Heroins davon aus, dass die Menge betreffend Anklage- ziffer I.2.1. nicht in derjenigen von Anklageziffer I.2.2. enthalten ist (Urk. 53 S. 29). Aufgrund der...
	1.12.3. Es ist daher von folgenden Mengen Heroingemisch auszugehen: 50 Gramm (Anklageziffer I..1.), 100 Gramm (Anklageziffer 2.1. und 2.2.), 100 Gramm  (Anklageziffer I.3.), 60 Gramm (Anklageziffer I.4.) und 50 Gramm (Anklage- ziffer I.5.).
	1.13. Rechtliche Würdigung
	1.13.1. Die Vorinstanz wandte zu Recht das alte Betäubungsmittelgesetz (aBetmG) an (die Taten erfolgten zwischen dem 27. August 2008 und dem 19. März 2009), da das neue BetmG im konkreten Fall nicht das mildere für den Beschuldigten ist (Art. 26 BetmG...
	1.13.2. Die Vorinstanz subsumierte das angeklagte Verhalten des Beschuldigten als mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von
	Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG. Entgegen der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz liegt angesichts der zu  verschiedenen Zeitpunkten erworbenen und abgesetzten (Teil-)Mengen kein schwerer Fall im Sinne ...
	1.13.3. Bei den Anklageziffern 2.1. und 5. ist jeweils nur das Entgegennehmen von einer Heroinbestellung von einem Abnehmer und anschliessend die Aufgabe der Bestellung bei C._____ eingeklagt, nicht jedoch die Übergabe bzw. Entgegennahme von Heroin. D...
	B. Vernachlässigung von Unterhaltspflichten (Anklageziffer II.)
	8. Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten für den Zeitraum von Mitte Dezember 2009 bis September 2010 der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten schuldig (Urk. 53 S. 29-32).
	1.14. Der Beschuldigte verlangt einen Freispruch vom Vorwurf der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten. Der Verteidiger führte zur Begründung anlässlich der Berufungsverhandlung an, die Anklageschrift umschreibe den Vorwurf äusserst unbestimmt, ind...
	1.15. Dem Verteidiger ist zuzustimmen, dass den Akten zu entnehmen ist, dass das Betreibungsamt für den Beschuldigten ein Existenzminimum festgelegt hat und ihm grundsätzlich im massgebenden Zeitraum von Mitte Dezember 2009 bis September 2010 sämtlich...
	1.16. Demgemäss ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Vernachlässigung von  Unterhaltspflichten freizusprechen. Im Weiteren ist anzumerken, dass die  Anklageschrift sehr pauschal und allgemein formuliert und insbesondere nicht umschrieben ist, wie viel...
	9. Zusammenfassung Schuldpunkt
	Der Beschuldigte ist somit schuldig des Verbrechens m Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4-6 aBetmG in Verbindung mit Ziff. 2 aBetmG (Anklageziffern I./1. - 5.).
	Von folgenden Vorwürfen ist der Beschuldigte freizusprechen:
	 der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217 Abs. 1 StGB (Anklageziffer II.) sowie
	 der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Anklage-ziffer I.6.

	IV. Strafzumessung
	1. Die Vorinstanz hielt die Grundsätze der Strafzumessung korrekt fest (Urk. 53  S. 32f.). Darauf ist zu verweisen (Art. 82 Abs. 4 StPO). Zu ergänzen ist, dass das Bundesgericht in neueren Entscheiden die Regeln zur Strafzumessung modifiziert und in G...
	Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat das Gericht das Verschulden zu bewerten. Es hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung de...
	Weiter zu berücksichtigen sind das Ausmass des verschuldeten Erfolges,  die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges (Deliktsbetrag, Gefährdung/Risiko, Sachschaden etc.), die Willensrichtung, mit der der Täter gehandelt hat, das "Mass an Entsch...
	Es liegt im Ermessen des Sachrichters, in welchem Umfang er die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Das Gericht ist nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungs- kriterien bewertet (Urteil...
	Das Gesamtverschulden ist zu qualifizieren und mit Blick auf Art. 50 StGB im  Urteil ausdrücklich zu benennen, wobei von einer Skala denkbarer Abstufungen nach Schweregrad auszugehen ist. Das Bundesgericht drängt in seiner aktuellen Praxis vermehrt da...
	Hierauf ist in einem zweiten Schritt innerhalb des zur Verfügung stehenden  Strafrahmens die (hypothetische) Strafe zu bestimmen, die diesem Verschulden  entspricht (Urteil des Bundesgerichtes 6B_524/2010&6B_626/2011 vom  8. Dezember 2011 E. 4.4.).
	10. Weiter legte die Vorinstanz den abstrakten Strafrahmen korrekt auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren fest, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Urk. 53 S. 33; Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 aBetmG i.V.m. Art. 40 StGB). Strafmilderung...
	11. Zum objektiven Tatverschulden in Bezug auf das schwerste Delikt, die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, ist vorweg auf die  zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 53 S. 34; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der ...
	In subjektiver Hinsicht ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass von direktem Vorsatz und rein finanziellen Motiven auszugehen ist (Urk. 53 S. 34f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Richtig ist zwar, dass die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten  gemäss den A...
	Insgesamt ist das Tatverschulden für das schwerste Delikt daher als nicht mehr leicht zu qualifizieren. Die von der Vorinstanz festgelegte Einsatzstrafe von 23 Monaten erscheint der objektiven und subjektiven Tatschwere angemessen.
	12. Bezüglich der Täterkomponente ist auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 53 S. 35-37; Art. 82 Abs. 4 StPO).
	Anlässlich der Berufungsverhandlung führte der Beschuldigte zu seinen persönlichen Verhältnissen an, er habe kurz nach seiner Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug wieder zu arbeiten begonnen. Zunächst habe er 50 % gearbeitet und seit 1. Oktober...
	Für die Strafzumessung lässt sich aus den persönlichen Verhältnissen nichts  Relevantes ableiten.
	Die Vorinstanz hat die beiden Vorstrafen und die Delinquenz während einer  laufenden Probezeit hingegen zu Recht straferhöhend gewürdigt. Wenn dies im Ergebnis mit einer Erhöhung der hypothetischen Einsatzstrafe von lediglich  drei Monaten zu Buche sc...
	13. Ein Geständnis, Reue oder Einsicht sind nicht zu erkennen. Ein Nachtatverhalten, welches eine Reduktion der Strafe rechtfertigen würde, ist nicht ersichtlich.
	14. Insgesamt erscheint eine Strafe von 26 Monaten Freiheitstrafe dem Verschulden und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemessen.
	Der Beschuldigte wurde am 10. Juni 2011 verhaftet (Urk. 8/1) und befand sich vom 15. Februar 2012  bis zum 8. April 2012 im vorzeitigen Strafantritt (Urk. 40 und 56). Es sind ihm  daher 303 Tage erstandene Haft anzurechnen (Art. 51 StGB).
	V. Vollzug
	1. Zwecks Vermeidung von Wiederholungen kann vorweg auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 53 S. 37f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass dem Beschuldigten der teilbedingte Vollzug mangels Vorli...
	15. Zu bestimmen bleibt noch, welcher Teil der Freiheitsstrafe bedingt und welcher unbedingt vollzogen werden soll. Der unbedingt vollziehbare Teil darf dabei die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Art. 43 Abs. 2 StGB). Zudem muss bei teilbedingten ...
	VI. Widerruf
	Die Vorinstanz hielt korrekt fest, dass die heute zu beurteilenden Delikte in die Probezeit der mit Strafbescheid des Untersuchungsrichteramtes St. Gallen vom  6. Juni 2007 angesetzten Probezeit von drei Jahren fallen. Das vorinstanzliche Gericht verz...
	Die Vorinstanz erkannte weiter auf eine Verlängerung der Probezeit des Strafbescheids des Untersuchungsrichteramtes St. Gallen um eineinhalb Jahre. Dies erscheint auch unter Berücksichtigung, dass der Beschuldigte eine weitere Verurteilung aus dem Ja...
	VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	1. Untersuchung und erstinstanzliches Gerichtsverfahren
	Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Dispositiv Ziffer 5.) und die Kostenauferlegung (Dispositiv Ziffer 6.) sind wie erwähnt in Rechtskraft erwachsen. Zu regeln verbleiben die Kosten der früheren amtlichen Verteidigung, Rechtsanwalt J._____. Diese...
	2. Berufungsverfahren:
	Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsverfahrens, exklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung, zu 7/8 aufzuerlegen und zu 1/8 auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten der a...

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 4. Abteilung, vom 26. Januar 2012 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"Es wird erkannt:
	1.-4. (…)
	5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	6. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt; sie werden ihm aber erlassen.
	7. (…)"
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig des Verbrechens im Sinne von  Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4-6 aBetmG in Verbindung mit Ziff. 2 aBetmG (Anklageziffern I./1. - 5.).
	2. Der Beschuldigte ist nachstehender Delikte nicht schuldig und wird diesbezüglich freigesprochen
	- der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Anklageziffer I./6. sowie
	- der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217 Abs. 1 StGB (Anklageziffer II.).
	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 26 Monaten Freiheitsstrafe, wovon  303 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind.
	4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 16 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (10 Monate, die durch 303 Tage Haft erstanden sind) wird der Vollzug der Freiheitsstrafe angeordnet.
	3. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbescheid des Untersuchungsrichteramtes St. Gallen vom 6. Juni 2007 ausgefällten Geldstrafe von  60 Tagessätzen wird nicht widerrufen. Die Probezeit wird ab heute um  1 ½ Jahre verlängert.
	4. Die Kosten der früheren amtlichen Verteidigung (RA J._____) werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht für 7/8  bleibt gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten.
	5. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
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